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Verbotene Radarwarngeräte auf GPS-Basis 

Bern, 05.01.2007 - Immer mehr handelsübliche Modelle von GPS-Navigationsgeräten sind 
mit einem System ausgerüstet, welches die Automobilistinnen und Automobilisten mit 
grosser Präzision vor polizeilichen Geschwindigkeitskontrollstellen warnt. Verbinden sie ihr 
GPS mit einem Handy, sind die Eigentümer solcher Geräte sogar in der Lage, sich über die 
Zentrale eines entsprechenden Anbieters innert weniger Minuten gegenseitig vor 
temporären Polizeikontrollen zu warnen. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) macht 
Anbieter und Verkehrsteilnehmende darauf aufmerksam, dass solche Geräte den verbotenen 
Radarwarngeräten gleichgestellt und daher verboten sind. 

GPS-Navigationsgeräte mit Radarwarnfunktion ermöglichen es den Fahrzeugführenden ungestraft 
zu schnell zu fahren. Nicht zuletzt "Raser" können davon profitieren: Für die Polizei wird die 
Erfassung der notorischen Schnellfahrer praktisch unmöglich.  

Besonders stossend ist, dass gewisse Geräte in Verbindung mit einem Handy nicht nur vor 
Geschwindigkeitskontrollen warnen, sondern auch vor allgemeinen Polizeikontrollen auf der 
Strasse. Dadurch können sich beispielsweise flüchtende Straftäter der Verhaftung entziehen. Auch 
angetrunkene Automobilisten können Polizeikontrollen systematisch ausweichen. Statt kontrolliert 
und aus dem Verkehr gezogen zu werden, gefährden sie weiterhin die übrigen 
Verkehrsteilnehmenden.  

GPS-Navigationsgeräte mit solchen Zusatzfunktionen dürfen gemäss Artikel 57b des 
Strassenverkehrsgesetzes (SVG) weder in Verkehr gebracht oder erworben noch in Fahrzeuge 
eingebaut, darin mitgeführt, an Autos befestigt oder in irgendeiner Form verwendet werden. Unter 
Inverkehrbringen versteht das SVG folgende Tätigkeiten: Herstellen, Einführen, Anpreisen, 
Weitergeben, Verkaufen sowie jedes weitere Abgeben und Überlassen.  

Die Polizei und Zollbehörden stellen solche Geräte und Vorrichtungen sicher und erstatten Anzeige. 
Die Gerichte verfügen Haft oder Busse und lassen die Geräte einziehen und vernichten. 

Adresse für Rückfragen: 

Medienstelle des Bundesamts für Strassen 031 324 14 91 
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